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TOP II. 4  
 
Aufwandsreduzierung der statistischen Berichtspflichten zur 
Telekommunikationsüberwachung in der StPO 
 
 
Berichterstattung: Hessen, Sachsen-Anhalt, Berlin 
 
 
1. Die Justizministerinnen und Justizminister haben sich mit den statistischen 

Berichtspflichten zur Telekommunikationsüberwachung befasst. 

 

2. Sie stellen fest, dass diese Berichtspflichten erhebliche personelle Ressourcen in den 

Justizverwaltungen und in den ohnehin schon hochbelasteten Staatsanwaltschaften 

binden, ohne dass diesem Aufwand aufgrund der geringen Aussagekraft der erhobenen 

Daten stets ein entsprechender Nutzen, etwa bei der rechtspolitischen Steuerung oder 

Evaluation der Eingriffspraxis, gegenübersteht. 

 

3. Vor dem Hintergrund des dringlichen Anliegens, die Justiz im Allgemeinen und die 

Staatsanwaltschaften im Besonderen von unnötiger Bürokratie zu entlasten, bitten die 

Justizministerinnen und Justizminister daher die Bundesministerin der Justiz und für 

Verbraucherschutz, unter Einbeziehung der Länder und unter Berücksichtigung der 

Kontrollrechte der Parlamente die Möglichkeit einer Reduzierung der statistischen 

Berichtspflichten zur Telekommunikationsüberwachung zu prüfen und auf der 

Frühjahrskonferenz der Justizministerinnen und Justizminister 2026 über das Ergebnis 

der Prüfung zu berichten. 

 

 


